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Die (Un-)Vereinbarkeit von Leistungen mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
 

Rechnen ist keine Rechtsberatung 
 
Derzeit beschäftigt viele Planer:innen die Frage der (Un-)Zulässigkeit von Leis-
tungen vor dem Hintergrund der Diskussion über Rechtsberatung bzw. die Ver-
einbarkeit mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Die Autoren hatten das Thema 
bereits in der Ausgabe 3-2024 des Deutschen Ingenieurblatts mit Praxisbeispie-
len behandelt. Die Entwicklung seitdem sowie regelmäßige Anfragen im Rahmen 
der Beratung geben jedoch Anlass für eine erneute Befassung mit dem Thema. 
 

Das Rechtsdienstleistungsgesetz 
 
Das Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) regelt, welche Personen unter 
welchen Voraussetzungen Rechts-
dienstleistungen erbringen dürfen. Lie-
gen die Voraussetzungen nicht vor, be-
deutet das Erbringen von Rechtsdienst-
leistungen für Dritte einen Gesetzesver-
stoß, der wettbewerbsrechtlich abge-
mahnt und als Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld belegt werden kann.  
Von der Rechtsberatung zu unterschei-
den ist dabei die Rechtsanwendung. 
Gesetzliche Regelungen sind kein 
Selbstzweck, sondern dienen dazu, Le-
benssachverhalten wie z.B. dem Pla-
nen und Bauen einen rechtlichen Rah-
men zu geben. Hierzu werden auf einen 
bestimmten Sachverhalt wie ein Pla-
nungsprojekt Rechtsvorschriften des 
Bauplanungs- oder Bauordnungsrechts 
angewandt. Dies mag abstrakt klingen, 
ist aber die tägliche Praxis in Planungs-
büros und als solche rechtmäßig: Archi-
tekten und Ingenieure planen Baupro-
jekte nach den rechtlichen Vorschriften 
der Landesbauordnung, prüfen deren 
Einhaltung mitsamt der Kompensation 
durch technische Abweichungen. 
 
Auch im Tätigkeitsfeld der Architekt*in-
nen und Ingenieur*innen existieren da-
bei Vorbehaltsaufgaben, die ihnen auf-

grund ihrer fachlichen Qualifikation und 
technischen Expertise zugewiesen 
sind. Die Bauvorlageberechtigung ist 
die bauordnungsrechtliche Befugnis, 
Bauvorlagen einzureichen und Bauan-
träge zu stellen. Dieses Recht steht Ar-
chitekt*innen und bauvorlageberechtig-
ten Ingenieur*innen zu. Hingegen sind 
Personen ohne Bauvorlageberechti-
gung nicht berechtigt, Bauvorlagen ein-
zureichen oder Bauanträge zu stellen. 
So wäre es z.B. in Nordhein-Westfalen 
nach § 86 Absatz 2 BauO NRW 2018 
für eine*n Rechtsanwält*in eine Ord-
nungswidrigkeit, einen Bauantrag bei 
einer Bauaufsichtsbehörde einzu-
reichen. Gleiches gilt für das Aufstellen 
und Einreichen von Standsicherheits-
nachweisen oder Brandschutzkonzep-
ten. 
 
Das Berufsbild der Architekt*innen 
und Ingenieur*innen 
 
Das Berufsbild von Architekt*innen und 
Ingenieur*innen wird durch die Berufs-
aufgaben und Vorbehaltsaufgaben ge-
prägt, welche der Gesetzgeber in den 
Landesgesetzen (Baukammernge-
setze, Ingenieurgesetze, Landesbau-
ordnungen) festgelegt hat. So ist Be-
rufsaufgabe von Architekt*innen die ge-
staltende, technische, wirtschaftliche, 
umweltgerechte und soziale Planung 
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von Bauwerken unter besonderer Be-
achtung der die Sicherheit der Nut-
zer*innen und der Öffentlichkeit betref-
fenden Gesichtspunkte. Berufsaufgabe 
von Ingenieur*innen ist die Beratung 
und Planung auf dem Gebiet des Inge-
nieurwesens unter besonderer Beach-
tung der die Sicherheit der Nutzer*in-
nen und der Öffentlichkeit betreffenden 
Gesichtspunkte. Beratende Ingeni-
eur*innen und freischaffende Archi-
tekt*innen nehmen diese Berufsaufga-
ben eigenverantwortlich und unabhän-
gig wahr. 
 
Zu den Berufsaufgaben der Architekten 
und Ingenieure gehören die Beratung 
und Betreuung des/der Auftragge-
ber*in, Arbeitgeber*in oder Dienst-
herr*in in den mit der Planung, Ausfüh-
rung und Steuerung des Vorhabens zu-
sammenhängenden Angelegenheiten 
sowie die Überwachung der Ausfüh-
rung und die Projektentwicklung. Zu 
den Berufsaufgaben können auch 
Sachverständigen-, Lehr-, Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten sowie 
sonstige Dienstleistungen bei der Vor-
bereitung und Steuerung von Planungs- 
und Baumaßnahmen,  der Nutzung von 
Bauwerken sowie die Wahrnehmung 
der damit verbundenen sicherheits- und 
gesundheitstechnischen Belange gehö-
ren. 
 
Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit 
ist dabei die geistig-schöpferische Be-
wältigung der Berufsaufgaben unter Be-
rücksichtigung ihrer Vielschichtigkeit 
insbesondere auch im Hinblick auf tech-
nisch-funktionale, sozioökonomische, 
baukulturelle, rechtliche und ökologi-
sche Belange. Die Tätigkeit berücksich-
tigt die Bedürfnisse der Auftraggeber*in 
und des Gemeinwesens und achtet da-

 
1 BGH, Urteil vom 09.11.2023 - VII ZR 190/22. 

bei auf das architektonische Erbe sowie 
die natürlichen Lebensgrundlagen. 
In vertraglicher Hinsicht definiert § 650p 
BGB, dass Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen durch einen Architekten- 
bzw. Ingenieurvertrag verpflichtet wer-
den, diejenigen Leistungen zu erbrin-
gen, die nach dem jeweiligen Stand der 
Planung und Ausführung des Bauwerks 
oder der Außenanlage erforderlich sind, 
um die zwischen ihnen und dem/der 
Auftraggeber*in vereinbarten Pla-
nungs- und Überwachungsziele zu er-
reichen. 
 
Dieses Aufgabengebiet und damit das 
Berufsbild der Architekt*innen und Inge-
nieur*innen hat  viele Berührungen zu 
Rechtsdienstleistungen. So kann es 
zum Erreichen der vereinbarten Pla-
nungs- und Überwachungsziele not-
wendig sein, über Kenntnisse des öf-
fentlichen und privaten Baurechts zu 
verfügen und diese in der Beratung 
des/der Bauherr*in umzusetzen. Die 
Tätigkeit des Planenden kann zudem 
erfordern, dem/der Bauherr*in das pla-
nerische, wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Vorhabens zu erläutern und 
in diesem Zusammenhang öffentlich-
rechtliche Vorschriften zum Baupla-
nungs- und Bauordnungsrecht in seine 
Beratung einzubeziehen.1 
 
Insoweit sollen Architekt*innen und In-
genieur*innen in ihrer Berufsausübung 
durch das Rechtsdienstleistungsgesetz 
nicht behindert werden. Gleichzeitig ist 
der/die Architekt*in bzw. Ingenieur*in 
jedoch nicht einem Rechtsberater 
des/der Bauherr*in gleichzusetzen. 
Eine konkrete Rechtsberatung wird 
vom Berufsbild des/der Architekt*in 
oder Ingenieur*in nicht erfasst, da es in-
soweit an einer hinreichenden juristi-
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schen Qualifikation fehlt. Insoweit greift 
der Zweck des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes, den Schutz der Rechtsu-
chenden vor unqualifiziertem Rechtsrat 
zu gewährleisten.2 
 
Die Skontoklausel-Entscheidung des 
BGH 
 
In der sog. Skontoklausel-Entscheidung 
ging es um einen Sachverhalt, in dem 
ein Architekt von einem Bauherrn mit 
Architektenleistungen der Leistungs-
phasen 1 bis 8 gemäß § 33 HOAI 
(2009) hinsichtlich des Neubaus eines 
Fabrikations- und Verwaltungsgebäu-
des beauftragt wurde. Im Rahmen der 
Beauftragung der bauausführenden 
Unternehmen stellte der Architekt dem 
Bauherrn einen Bauvertragsentwurf mit 
einer darin enthaltenen Skontoklausel 
zur Verfügung, den dieser verwendete. 
Entsprechend der Skontoklausel behielt 
der Bauherr von der Schlussrechnung 
der Baufirma einen 3%-igen Skontoab-
zug in Höhe von ca. 125.000€ ein. In ei-
nem anschließenden Rechtsstreit ver-
langte die Baufirma den als Skonto ein-
behaltenen Betrag, da die zugrundelie-
gende Klausel als Allgemeine Ge-
schäftsbedingung unwirksam sei. Nach 
Abschluss eines Vergleichs verlangt 
nun der Bauherr von einem Architekten 
Schadenersatz in Höhe des Skontoab-
zugs. 
 
Das Landgericht gab dem Bauherrn 
Recht, das Oberlandesgericht jedoch 
änderte die Entscheidung. Der Architekt 
sei nicht Fachmann für das Recht, son-
dern der Fachmann für die Planung. 
Von einem Planer könnte deshalb re-
gelmäßig nur erwartet werden, dass er 
den Wortlaut der Regelungen des BGB 
und der VOB/B kennt sowie die Grund-

 
2 BGH, Urteil vom 11.02.2021 - I ZR 227/19. 

züge der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, nicht aber die einzelnen Kri-
terien einer AGB-Inhaltskontrolle. Viel-
mehr müsse ein Bauherr davon ausge-
hen, dass ein Architekt die von ihm vor-
geschlagenen vertraglichen Regelun-
gen nur in dem Umfang rechtlich über-
prüft, der einem Architekten als Nicht-
Juristen üblicherweise möglich sei. 
Der BGH hebt das Urteil des OLG auf 
und entscheidet, dass der Anspruch auf 
Schadensersatz besteht, weil der Archi-
tekt durch die Zurverfügungstellung der 
Skontoklausel gegen das RDG versto-
ßen hat. Die Erstellung bzw. Zurverfü-
gungstellung einer Skontoklausel sei 
keine Leistung, die zum Berufs- oder 
Tätigkeitsbild des Architekten gehöre. 
Der Architekt habe die Pflicht, solche 
Leistungen zu erbringen, die erforder-
lich sind, um die mit dem Besteller ver-
einbarten Planungs- und Überwa-
chungsziele zu erreichen. Dieses Auf-
gabengebiet und damit das Berufsbild 
des Architekten habe in vielfacher Hin-
sicht Berührungen zu Rechtsdienstleis-
tungen. So könne es zum Erreichen der 
vereinbarten Planungs- und Überwa-
chungsziele notwendig sein, über 
Kenntnisse des öffentlichen und priva-
ten Baurechts zu verfügen und diese in 
der Beratung des Bauherrn umzuset-
zen.  
 
Üblicherweise müsse der Architekt als 
geschäftlicher Oberleiter, sachkundiger 
Berater und Betreuer des Bauherrn 
nicht unerhebliche Kenntnisse des 
Werkvertragsrechts, des BGB und der 
entsprechenden Vorschriften der 
VOB/B besitzen. Dabei sei der Architekt 
jedoch nicht einem Rechtsberater des 
Bauherrn gleichzusetzen. Bezüglich 
des Erstellens von Verträgen oder Ver-
tragsklauseln müsse der Architekt den 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=a940d7c7756b244f810afbbf51b63e63&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=285516&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=HOAI+§+33
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Bauherrn nur darauf hinweisen, dass 
ihm eine solche Tätigkeit nicht erlaubt 
sei und sich der Bauherr insoweit an ei-
nen Rechtsanwalt zu wenden habe. 
Der Architekt hatte sich im Verfahren 
unter anderem mit Hinweisen auf Leis-
tungen nach der HOAI („Mitwirken bei 
der Auftragserteilung“) verteidigt. 
Hierzu wurde seinerzeit in der Recht-
sprechung und Literatur noch vertreten, 
dass es zu den Aufgaben eines Archi-
tekten gehöre, Verträge zu entwerfen 
bzw. sämtliche Vertragsunterlagen zu-
sammenzustellen, die auf die Interes-
sen des Bauherrn abgestellt sind.3 Der 
BGH urteilt hierzu jedoch, dass die 
HOAI kein Gesetz sei, welches die da-
rin enthaltenen Leistungen als Rechts-
dienstleistung gestatte. Daraus, dass 
eine Regelung in der HOAI vorgesehen 
sei, könne nicht gefolgert werden, dass 
diese Architekten und Ingenieuren als 
Rechtsdienstleistung auch erlaubt sei. 
 
Weitere Entscheidungen zum Thema 
Rechtsberatung 
 
Bauplanungsrecht 
 
Bereits in der Veröffentlichung 03-2024 
zum Thema Rechtsberatung hatten die 
Autoren eine Entscheidung des BGH 
zum Thema Widerspruchsverfahren 
vorgestellt. Während es bauvorlagebe-
rechtigen Entwurfsverfasser*innen ge-
setzlich vorbehalten ist, dass nur sie 
Bauanträge stellen und Bauvorlagen 
einreichen dürfen, stellt die Vertretung 
der Bauherrschaft im Widerspruchsver-
fahren nach der Rechtsprechung des 
BGH für Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen eine unzulässige Recht-
dienstleistung dar.4 Dies war nicht ganz 

 
3 Z.B. OLG Brandenburg, Urteil vom 26. September 
2002 - 12 U 63/02; Korbion in Korbion/Mant-

selbstverständlich, denn wie auch 
schon im Bauantragsverfahren geht es 
im Widerspruchsverfahren um die bau-
planungs- und bauordnungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens. In Re-
aktion auf die abgelehnte Genehmi-
gung besteht im Widerspruchsverfah-
ren Gelegenheit, auf Fehler der Ableh-
nung hinzuweisen. Dabei beruht die Ab-
lehnung auf (fehlenden) Voraussetzun-
gen des Bauplanungs- oder Bauord-
nungsrechts. Gleichzeitig ist allerdings 
auch zutreffend, dass das Wider-
spruchsverfahren als Rechtsbehelf die 
Vorstufe zu einem verwaltungsgerichtli-
chen Klageverfahren ist. Der/die Archi-
tekt*in bzw. Ingenieur*in schuldet nicht 
die Vertretung in Rechtsbehelfsverfah-
ren, sondern die dauerhaft genehmi-
gungsfähige Planung des Vorhabens 
für den/die Bauherr*in. Diese Planung 
in rechtlichen Nachprüfungsverfahren 
zu „verteidigen“ ist Aufgabe von 
Rechtsanwält*innen, die dabei ggf. zu 
den technischen Inhalten durch Archi-
tekt*innen und Ingenieur*innen unter-
stützt werden. 
 
In der gleichen Entscheidung hatte der 
BGH ausgeführt, dass die Beratungs- 
und Betreuungstätigkeit von Archi-
tekt*innen dazu dient, dem/der Bau-
herr*in das planerische, wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Vorhabens 
zu erläutern. Im Rahmen der Grundla-
genermittlung etwa hat ein*e Archi-
tekt*in deshalb Aufklärungs- und Bera-
tungspflichten gegenüber seine/seiner 
Auftraggeber*in, die sich auch auf öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften zum 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
beziehen. So kann eine Beratung dar-
über geschuldet sein, ob sich ein Ge-

scheff/Vygen, Kommentar zur HOAI, 9. Aufl., § 34 
HOAI Rn. 239. 
4 BGH, Urteil vom 11.02.2021 - I ZR 227/19. 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=a940d7c7756b244f810afbbf51b63e63&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=285516&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=HOAI+§+34
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bäude bei fehlendem Bebauungsplan 
gemäß § 34 BauGB in die nähere Um-
gebung einfügt.5 
 
Immissionsschutzrecht 
 
Grundsätzlich umfasst die Genehmi-
gungsplanung auch Bauvorlagen be-
treffend das Immissionsschutzrechts. 
Diese Aspekte muss der/die Archi-
tekt*in oder Ingenieur*in in die Planung 
miteinbeziehen. Denn es gehört zu sei-
nen/ihren Aufgaben, alle Bauvorlagen 
herzustellen, die für ein genehmigungs-
bedürftiges Bauwerk erforderlich sind. 
Dazu gehört die Beachtung aller privat-
rechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften einschließlich der immissi-
onsschutzrechtlichen Regelungen, 
etwa nach den Vorgaben von § 4 BIm-
SchG. 
 
Die Rechtsprechung hat jedoch bestä-
tigt, dass von dem/der Plane*in nicht 
ohne Weiteres die Klärung aller schwie-
rigen genehmigungsrelevanten Rechts-
fragen verlangt werden kann; er/sie ist 
kein*e Jurist*in und kann einem/einer 
Rechtsberater*in des/der Bauherr*in 
nicht gleichgestellt werden.  Jedenfalls 
in Fällen mit nicht einfacher Genehmi-
gungslage beschränkt sich die Ver-
pflichtung des/der Planer*in auf den 
Hinweis auf die Problematik und die An-
regung, sich gegebenenfalls rechtskun-
diger Hilfe zu bedienen. Alternativ kann 
der/die Auftraggeber*in dem/der Pla-
ner*in auch Vorgaben machen, die die-
sen von der Vorlage einer genehmi-
gungspflichtigen Planung in bestimm-
ten Bereichen entbinden. Auf diese Vor-
gaben kann und darf sich der/die Pla-
ner*in dann verlassen; sie stammen 
aus der Risikosphäre des/der Auftrag-

 
5 BGH, Urteil vom 11.02.2021 - I ZR 227/19. 

geber*in und diese/r trägt die Verant-
wortung für deren Richtigkeit und Voll-
ständigkeit.6 
 
Mitwirkung bei der Vergabe 
 
In der HOAI sehen die Leistungsphasen 
6 und 7 die Vorbereitung und Mitwir-
kung bei der Vergabe als Leistungsbil-
der nach der HOAI vor. Danach ist die 
Übernahme der Organisation und Ab-
wicklung des Vergabeverfahrens 
grundsätzlich eine zulässige rechtsbe-
ratende Nebenleistung des/der Pla-
ner*in. Dies hat die Rechtsprechung in 
einem Fall bestätigt, in dem die öffentli-
che Auftraggeberin über keine eigene 
Vergabestelle verfügte. Sie beauftragte 
ein Ingenieurbüro mit den Grundleistun-
gen der Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 
bis 9 des Leistungsbildes "Objektpla-
nung für Gebäude" gemäß § 35 HOAI 
2013. Für das Objekt wurden Förder-
mittel in Anspruch genommen. Der För-
dermittelgeber prüfte das Verfahren 
und widerrief den Fördermittelbescheid, 
da Vergaberechtsverstöße vorlagen. 
Das Gericht entschied, dass die Mitwir-
kung eines oder mehrerer Berater an 
der Vorbereitung und Durchführung des 
Vergabeverfahrens zulässig sei, soweit 
sie die Grenze der bloßen Unterstüt-
zung nicht überschreitet. Der öffentliche 
Auftraggeber ist verpflichtet, die Ent-
scheidungen im Vergabeverfahren und 
ganz besonders die Entscheidung über 
die Auswahl des Bestbieters in Eigen-
verantwortung zu treffen. 
 
Trotz der zulässigen Organisation und 
Abwicklung musste das Ingenieurbüro 
jedoch 25% des entstandenen Scha-
dens durch Widerruf der Fördermittel 

6 OLG Stuttgart, Beschluss vom 12.10.2006 – 5 U 
111/06. 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272903&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=HOAI+§+35


Seite 6 von 15 
 
 

tragen. 7  Trotz Zulässigkeit der Über-
nahme von Rechtsdienstleistungen als 
Nebenleistung, haftet der/die Planer*in 
für deren inhaltliche Richtigkeit und da-
mit im Zweifel auch für Fehler. 
 
Rechnungsprüfung 
 
Zu den Aufgaben von Architekt*innen 
und Ingenieur*innen gehört ebenfalls 
die Rechnungsprüfung. Dabei sind die 
tatsächlich erbrachten Leistungen und 
daraus resultierenden Vergütungsan-
sprüche rechnerisch zu prüfen und de-
ren rechnerische Richtigkeit zu bestäti-
gen. Zu den Aufgaben gehört das Zah-
lenwerk, nicht jedoch die Prüfung, Be-
urteilung oder Bewertung der rechtli-
chen Grundlagen. Ob also der/die Bau-
herr*in einen wirksamen Vertrag ge-
schlossen hat, welche Leistungen aus 
diesem Vertrag geschuldet sind, ob es 
sich noch um ursprüngliche oder zu-
sätzliche Leistungen handelt oder wel-
che Vergütung für Nachträge wirksam 
vereinbart wurde oder vereinbart wer-
den kann, sind keine Fragen der Rech-
nungsprüfung. Der/die Auftraggeber*in 
ist verpflichtet, dem/der Architekt*in 
oder Ingenieur*in die Grundlagen der 
Leistungen und eventuellen Nachträge 
zu nennen. Auf dieser Grundlage be-
rechnet der/die Architekt*in oder Ingeni-
eur*in rechnerisch den Umfang der zu 
erbringenden bzw. erbrachten Leistun-
gen.  
 
Architekt*innen und Ingenieur*innen 
haben bei der Prüfung der Schlussrech-
nung grundsätzlich nur die bautechni-
schen und baubetrieblich-kalkulatori-
schen Voraussetzungen für die Berech-
tigung der geltend gemachten Wer-

 
7 OLG Naumburg, Urteil vom 16.12.2022 – 7 U 
40/22. 

klohnforderung zu beurteilen. Hingegen 
gehört es nicht mehr zu den Aufgaben 
von Architekt*innen und Ingenieur*in-
nen, zu prüfen, ob dem Nachtrag nach 
dem Ergebnis der erforderlichen Ver-
tragsauslegung eine Mehrvergütungs-
ansprüche rechtfertigende Änderung 
des Bauentwurfs zugrunde gelegen hat 
und die übrigen rechtlichen Vorausset-
zungen für einen solchen Mehrvergü-
tungsanspruch vorgelegen haben.8 
Der/die mit der Bauüberwachung be-
auftragte Architekt*in oder Ingenieur*in 
ist verpflichtet, Abschlagsrechnungen 
von Bauunternehmern daraufhin zu 
überprüfen, ob sie fachtechnisch und 
rechnerisch richtig sind, ob die zu 
Grunde gelegten Leistungen erbracht 
sind und ob sie der vertraglichen Ver-
einbarung entsprechen. Hingegen sind 
z.B. die Fragen der Abgrenzung zwi-
schen einer Mengenabweichung nach § 
2 Absatz 3 VOB/B und einer Ausfüh-
rungsabweichung nach § 2 Absatz 8 
VOB/B ebenso wie die korrekte Berech-
nung der Vergütung für eine 10 % über-
steigende Mehrmenge nach § 2 Absatz 
3 VOB/B als Rechtsfrage zu klassifizie-
ren.9 Die Beantwortung dieser Fragen 
schuldet der/die Architekt*in oder Inge-
nieur*in nicht; allenfalls weist er/sie sei-
nen/ihre Auftraggeber*in darauf hin, für 
die Beantwortung dieser (Rechts-)Fra-
gen eine*n Rechtsanwält*in zu konsul-
tieren, da er selbst nicht befugt ist, die 
Leistung selbst zu erbringen. 
 
Überwachen der Ausführung 
 
Das Überwachen der Ausführung ist 
eine für Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen übliche Tätigkeit. Nach Er-
stellen der Planung und Erteilung der 

8 OLG Frankfurt, Beschluss vom 02.03.2023 – 21 U 
69/21. 
9 OLG Köln, Urteil vom 16.04.2021 – 19 U 56/20. 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=280978&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+2
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=280978&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+2
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=280978&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+2
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Genehmigung vertreten sie die Interes-
sen des/der Auftraggeber*in, indem sie 
die Bauausführung auf der Baustelle 
überwachen.10 Stellen sie eine von der 
Planung abweichende Ausführung fest, 
gehört es zu ihren Aufgaben, die man-
gelhafte Arbeit zu rügen und auf die ord-
nungsgemäße Ausführung hinzuwei-
sen.11 Sie prüfen, wie die Arbeiten aus-
geführt werden und ob diese mit den als 
vom Auftraggeber geschuldet vorgege-
benen Leistungen überstimmen.  
 
Schwieriger hingegen ist bereits die 
Frage, ob Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen auch eine Frist zur Mängel-
beseitigung im Namen der Bauherr-
schaft setzen dürfen. Das Erklären der 
Frist ist zunächst etwas rein Tatsächli-
ches. Jedoch sind mit dem fruchtlosen 
Ablauf der Frist sogenannte Sekundär-
rechte verbunden. Wurde der/die Bau-
unternehmer*in nach mangelhafter 
Leistung zur Nacherfüllung mit einer an-
gemessenen Frist aufgefordert und 
kommt er/sie dieser Aufforderung nicht 
nach, so kann der/die Auftraggeber*in 
nach Ablauf dieser Frist kündigen. Lie-
gen die Voraussetzungen für eine Kün-
digung hingegen nicht vor, weil z.B. die 
Frist zu kurz bemessen war, so ist die 
Kündigung zwar grundsätzlich auch 
möglich, der/die Auftraggeber*in hat 
wegen der dann möglicherweise „freien 
Kündigung“ jedoch den ausstehenden 
Werklohn für die (nicht bzw. noch nicht 
erbrachten) Arbeiten abzüglich erspar-
ter Aufwendung und anderweitigen Er-
werbs zu zahlen. 
 
Setzt nun der/die Architekt*in oder Inge-
nieur*in dem/der Bauunternehmer*in 
eine zu kurz bemessene Frist und emp-

 
10 Zu dem Thema Bauleitung als Grundleistung 
oder Besondere Leistung siehe den Beitrag 
Kalte/Petschulat in DIB 04-2025 

fiehlt dem/der Auftraggeber*in nach 
Fristablauf die Kündigung (oder spricht 
die Kündigung als Vertreter*in des/der 
Auftraggeber*in gar selbst aus), so han-
delt es sich um eine Rechtsdienstleis-
tung, die zu einem Schaden durch aus-
stehenden Werklohn führen kann, für 
welchen der/die Auftraggeber*in 
den/die Planer*in sodann in Regress 
nehmen kann. Hierzu aus einer Ge-
richtsentscheidung12: 
 

Dadurch, dass der Beklagte der Klä-
gerin zur Kündigung des Vertrags 
mit der F-GmbH geraten und das 
Kündigungsschreiben vorbereitet 
hat, hat er eine gemäß § 3 RDG un-
zulässige Rechtsdienstleistung er-
bracht. 
Eine Rechtsdienstleistung stellt es 
nämlich bereits dar, wenn in einer 
unklaren Vertragssituation zur Aus-
übung eines konkreten Gestaltungs-
rechts geraten wird. Bereits hier-
durch wird jedenfalls beim Empfän-
ger der Eindruck erweckt, der Erklä-
rende sei zu einer rechtlichen Prü-
fung des Einzelfalls in der Lage und 
habe diese konkret auch vorgenom-
men. 

 
 
Unterstützung in Vergabeverfahren 
 
Ein Auftraggeber plant die Sanierung 
eines als Kulturdenkmal eingeordneten 
Gebäudes. Er schreibt dafür national 
vollumfängliche Unterstützungsleistun-
gen zur Vorbereitung und Durchführung 
der beabsichtigten europaweiten Aus-
schreibungen zur Beauftragung der er-
forderlichen Planungsleistungen aus. 
Dies umfasst auch die Teilleistung 

11 BGH, Urteil vom 11.02.2021 – I ZR 227/19. 
12 OLG Koblenz, Beschluss vom 07.05.2020 – 3 U 
2182/19. 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=240839&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=RDG+§+3
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„Rechtssichere Erstellung aller Ver-
tragsunterlagen für die einzelnen Lose 
inklusive der rechtssicheren Prüfung". 
Die Ausschreibung wird von einer An-
waltskanzlei mit Erfolg abgemahnt. Das 
Landgericht entscheidet, der Auftragge-
ber habe es zu unterlassen, die Ge-
samtleistung an Personen auszuschrei-
ben bzw. zu beauftragen, die nicht über 
die Befugnis zur Rechtsberatung verfü-
gen.13 
 
Zum gleichen Urteil gelangte jüngst das 
Landgericht Gießen. Ein öffentlicher 
Auftraggeber schrieb die Dienstleistung 
„Ausschreibungs- und Einführungsbe-
gleiter“ ohne Unterteilung in Lose aus. 
Dies sollte insbesondere umfassen: 

- Erstellung des Vertragsentwurfs 

- Erstellung der Eignungs- und 

Bewertungskriterien 

- Vorbereitung und Durchführung 

eines rechtssicheren Vergabe-

verfahrens 

- Sicherstellung einer rechtskon-

formen Durchführung der 

Vergabe 

- Leistungen mit Fachkompetenz 

im Vergaberecht 

- Beratung zu Verfahrensdesign 

und Verfahrensumsetzung nach 

UVgO, VgV und/oder GWB 

- Erstellung und Prüfung der Be-

werbungsbedingungen als Be-

standteil der Vergabeunterlagen 

- Beantwortung von Bieterfragen, 

soweit dies eine rechtliche Prü-

fung im Einzelfall erfordert 

Eine Befugnis zur Erbringung von au-
ßergerichtlichen Rechtsdienstleistun-

 
13 LG Gießen, Beschluss vom 21.03.2025 – 3 O 
95/25. 

gen und Rechtsberatung wurde nicht 
gefordert. Dies wurde von einer An-
waltskanzlei mit Erfolg abgemahnt. Das 
Landgericht entschied, dass die vom 
Auftraggeber abgefragten Leistungen 
eines „Managers von Vergabeverfah-
ren“ zu einem nicht unwesentlichen Teil 
Rechtsdienstleistungen seien. Für die 
Erstellung des Vertragsentwurfs sei 
eine vertiefte Prüfung der Grundlagen 
und Möglichkeiten unverzichtbar. Auch 
bei der Erstellung von Eignungs- und 
Bewertungskriterien müsse ein Ab-
gleich mit umfänglichen rechtlichen An-
forderungen erfolgen. Die Durchfüh-
rung eines rechtssicheren und anfech-
tungsfesten Vergabeverfahrens setzt 
notwendigerweise die Prüfung umfang-
reicher Normenkataloge voraus, was 
gerade die geforderte Fachkompetenz 
im Vergaberecht erfordere. Für Verfah-
rensdesign und Verfahrensumsetzung 
müsse der Anwender nicht nur sicheres 
Wissen über den Inhalt der gesetzli-
chen Grundlagen, sondern auch ver-
lässliche Expertise in deren Anwen-
dung haben.14 
 
In einem anderen Fall schreibt ein Auf-
traggeber den Abschluss einer Rah-
menvereinbarung zur Unterstützung bei 
der Durchführung von Vergabeverfah-
ren aus. In der Bekanntmachung wer-
den die Leistungen u.a. wie folgt be-
schrieben: 

- Weitgehend selbständige Vor-

bereitung und Durchführung von 

nationalen sowie europaweiten 

Ausschreibungen für verschie-

dene Leistungsgegenstände 

- Die Verfahren sind von der Auf-

tragnehmerin weitgehend selb-

ständig zu bearbeiten und die 

14 Landgericht Gießen, Urteil vom 16.12.2025 – 6 O 
41/25 
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von der Auftraggeberin zu tref-

fenden Wertungsentscheidun-

gen vorzubereiten. 

- Stichprobenartige Überprüfung 

der vom Vergabesachbearbeiter 

übersandten Vertragsunterla-

gen auf Vollständigkeit und 

Übereinstimmung mit Musterun-

terlagen 

- Schlüssigkeitsprüfung der Ver-

tragsunterlagen, insbesondere 

die Widerspruchsfreiheit von 

Vertrag, Leistungsbeschreibung 

und Preisblatt 

- Beantwortung von Bieterfragen 

bei vergaberechtlichem Bezug 

- Bei zuschlagsrelevanten Ange-

boten Prüfung anhand der inter-

nen Aufgreifschwelle, ob Preis 

auffallend niedrig erscheint. 

Im vergaberechtlichen Nachprüfungs-
verfahren entscheidet das OLG, dass 
es sich bei den ausgeschriebenen Leis-
tungen teilweise um Rechtsdienstleis-
tungen handelt. 
 
Rechtsdienstleistungen sind danach: 
Erstellung Vergabevermerk (Ermittlung 
der Vergabeart sowie die Fragen der 
Losaufteilung), Beantwortung von Bie-
teranfragen, Auswertung der Angebote, 
Fertigung des Aufklärungsschreibens 
im Entwurf 
 
Keine Rechtsdienstleistung sind hinge-
gen: Stichprobenartige Überprüfung der 
vom Vergabesachbearbeiter übersand-
ten Vertragsunterlagen auf Vollständig-
keit und Übereinstimmung mit Muster-
unterlagen, Schlüssigkeitsprüfung der 

 
15 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.05.2022 – VII-
Verg 33/21. 

Vertragsunterlagen, Dokumentation der 
gesamten Angebotsprüfung 
Da die enthaltenen Rechtsdienstleis-
tungen jedoch insgesamt und nicht als 
Fachlose ausgeschrieben wurden, sind 
die genannten Rechtsdienstleistungen 
mit den anderen Leistungen zur Unter-
stützung bei der Durchführung der 
Vergabeverfahren eng verknüpft und 
stellen eine untergeordnete und schwer 
trennbare Nebenleistung dar. Solche 
Nebenleistungen ist auch Nicht-Anwäl-
ten und damit Architekten und Ingenieu-
ren erlaubt, so das OLG.15 

 
Vermessung 
 
Die Vermessung von Grundstücken, 
Festlegung von deren Grenzen und Ab-
markung von Grenzpunkten ist eine we-
sentliche Grundlage für die Abklärung 
der Eigentumsverhältnisse an Grund-
stücken und Aufgabe von Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren 
(ÖbVI). In einem Sachverhalt aus Bran-
denburg führte ein Grundstückseigentü-
mer eine gerichtliche Auseinanderset-
zung mit seinem Nachbarn und ver-
langte von diesem eine Mitwirkung an 
der Grenzabmarkung (Errichtung eines 
festen Grenzzeichens, Grenzstein) 
nach § 919 BGB. Hierzu beauftragte er 
einen ÖbVI mit der Grenzermittlung und 
dem Setzen von Grenzsteinen. Nach 
dem Setzen der Grenzsteine entfernt 
der Nachbar diese jedoch wieder und 
versperrt den Zugang zu der Stelle. Da-
raufhin setzt der ÖbVI dem Nachbarn 
schriftlich eine Frist zur Beräumung der 
Stelle und schlägt Termine zum erneu-
ten Setzen der Grenzsteine vor. Darauf-
hin mahnt der Rechtsanwalt des Nach-
barn den ÖbVI auf Unterlassung der 
Aufforderung zur Beräumung wegen 
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unerlaubter Rechtsdienstleistung bzw. 
Verstoß gegen das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz ab. 
 
Nachdem das Landgericht dem Rechts-
anwalt in erster Instanz recht gab, hebt 
das OLG die Entscheidung auf. Soweit 
es sich bei Aufforderung zur Beräu-
mung des Grundstücks um eine 
Rechtsdienstleistung handele, sei diese 
dem ÖbVI als Nebenleistung zu seiner 
Tätigkeit erlaubt. Die Aufforderung zur 
Beräumung stand im engen Zusam-
menhang mit dem Auftrag, Grenz-
punkte abzumarken und war Vorberei-
tungshandlung für diese.16 
 
Verträge 
 
Ein Auftraggeber plant den Neubau ei-
nes Rathauses und möchte die hierfür 
erforderlichen Planungs- und Bauleis-
tungen per Gesamtvergabe an einen 
Totalübernehmer vergeben. Zur Beglei-
tung dieser Vergabe schreibt der AG 
Beratungsleistungen aus, deren Be-
standteil u. a. die Bereitstellung eines 
Vertragsentwurfs für die Beauftragung 
des Totalübernehmers ist. Bei den Eig-
nungskriterien ist die Befugnis zum Er-
bringen von Rechtsdienstleistungen 
nach dem RDG nicht vorgesehen. Eine 
Anwaltskanzlei mahnt den Auftragge-
ber ab und verlangt, die Ausschreibung 
bzw. Beauftragung von Nicht-Anwälten 
zu unterlassen, da es sich um einen 
Wettbewerbsverstoß handeln würde. 
 
Das Landgericht gibt der Anwaltskanz-
lei recht. Der Auftraggeber dürfe Verga-
beberatung als Gesamtleistung mit Ver-
tragsentwürfen nur dann ausschreiben, 

 
16 OLG Brandenburg, Urteil vom 28.02.2023 – 6 U 
57/21. 
17 LG Osnabrück, Beschluss vom 11.09.2025 - 10 O 
2216/25. 

wenn sich die Ausschreibung aus-
schließlich an Personen mit Befugnis 
zur Rechtsberatung (Anwälte bzw. An-
waltskanzleien) richte. Daran ändert 
auch nichts, dass der Großteil der aus-
geschriebenen Beratungsleistungen 
keine Rechtsberatung, sondern eine 
fachliche Beratung darstellt. Die Ver-
tragsgestaltung gehört nicht als Neben-
leistung zum Berufs- oder Tätigkeitbe-
reich und stellt daher keine Ausnahme 
nach § 5 RDG dar.17 
 
Das Erstellen, Überarbeiten, Prüfen 
oder Ergänzen von Verträgen sowie 
Vertragsklauseln ist eine Rechtsdienst-
leistung, die allein von Rechtsanwälten 
erbracht werden darf. Hierbei ist es un-
erheblich, ob ein Vertrag selbst erstellt 
wird, ein zur Verfügung gestellter Ver-
trag geprüft wird, Vertragsklauseln er-
gänzt oder entworfen werden. Auch mit 
dem Zusenden von Vertragsmustern ist 
die Information verbunden, dass diese 
Muster für sinnvoll, richtig und zweck-
dienlich befunden werden. Architekten 
und Ingenieure können sich daher nicht 
darauf berufen, sie hätten ja nur auf be-
stehende Vertragsmuster hingewie-
sen.18 
 
Aus der Praxis wurde den Autoren be-
richtet, dass Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen für den/die Auftraggeber*in 
auch das Ausfüllen von Vertragsmus-
tern übernehmen würden. Hierbei wird 
zum Beispiel bei den Vertragsmustern 
aus dem Vergabe- und Vertragshand-
buch des Bundes für Baumaßnahmen 
darauf verwiesen, dass diese von „öf-
fentlicher Stelle“ herausgegeben wer-
den und die Muster selbst als ausfüllba-

18 OLG München, Beschluss vom 08.12.2023 – 28 U 
3311/23. 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=645d01f75a1dee98504ad494783512b8&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=72368&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=RDG+§+5
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res PDF keine Veränderungen, sondern 
nur inhaltliche Eintragungen wie z.B. 
Baumaßnahmen oder Fristen zulassen. 
Durch dieses vermeintlich starre Kor-
sett fehlt Architekt*innen und Ingeni-
eur*innen häufig das Problembewusst-
sein für einen Verstoß gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz.  
 
Jedoch sehen die VHB-Muster z.B. un-
ter Punkt 2 die Festlegung von Ver-
tragsstrafen vor. Die Festlegung von 
Vertragsstrafen ist jedoch komplex und 
auch für die damit befassten Rechtsan-
wält*innen häufig herausfordernd. So 
kann je nach Anknüpfungspunkt (Netto-
auftragssumme oder Nettoabrech-
nungssumme) die Festlegung einer 
Vertragsstrafe von nicht mehr als 5 % 
zulässig oder rechtswidrig sein. Indem 
der/die Planer*in das Formular ausfüllt, 
bestimmt er/sie auch dessen Inhalt. Da-
bei stellt die inhaltliche Gestaltung der 
Vertragsstrafenklausel auch dann eine 
Rechtsdienstleistung dar, wenn sie in 
ein ansonsten vorformuliertes Vertrags-
muster eingesetzt wird. Da es sich um 
eine unzulässige Rechtsdienstleistung 
handelt, haftet der/die Planer*in für eine 
fehlerhafte Klausel und seine Berufs-
haftpflichtversicherung deckt den Scha-
den nicht ab. 
 
Klarstellend sei hier noch einmal festge-
halten, dass das Vergabe- und Ver-
tragshandbuch für die Baumaßnahmen 
des Bundes bis heute unter Vertrags-
strafen (§ 11 VOB/B) die Möglichkeit 
vorsieht, eine prozentuale Vertrags-
strafe in Abhängigkeit von der im Auf-
tragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) zu verein-
baren. Hierzu hat der BGH im Jahre 
2024 ausdrücklich festgestellt, dass die 
Vereinbarung einer 5-prozentigen Ver-

 
19 BGH, Urteil vom 15.02.2024 – VII ZR 42/22. 

tragsstrafenklausel und damit das Ein-
setzen von 5% in das Muster unwirk-
sam ist19: 

Nach Ziffer 2.1, 2.2 der BVB-VOB ist 
die Vertragsstrafe für die Überschrei-
tung der Frist für die Vollendung, wie 
eine Auslegung dieser Bestimmun-
gen ergibt, auf insgesamt 5 % der vor 
der Ausführung des Auftrags verein-
barten Netto-Auftragssumme be-
grenzt. Eine solche Regelung über 
die Bezugsgröße der Vertragsstrafe 
beeinträchtigt bei einem Einheits-
preisvertrag, wie er hier geschlossen 
wurde, den Auftragnehmer als Ver-
tragspartner des Verwenders nach § 
307 Abs. 1 Satz 1 BGB entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben un-
angemessen. 

Die Unwirksamkeit gilt unabhängig da-
von, ob ein*e Rechtsanwält*in oder Pla-
ner*in das Muster verwendet und eine 
Vertragsstrafe einsetzt. In beiden Fällen 
liegt eine Falschberatung vor. Beide 
können sich nicht darauf berufen, ein 
Muster des Bundes verwendet oder die 
Rechtsprechung des BGH nicht ge-
kannt zu haben. Für den/die Rechtsan-
wält*in bedeutet die Falschberatung ei-
nen Haftungsfall, für welchen seine/ihre 
Berufshaftpflichtversicherung einzu-
stehen hat. Für den/die Planer*in, 
der/die unter Verstoß gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz die 
Falschberatung vornimmt, bedeutet es 
einen Haftungsfall, für den seine/ihre 
Haftpflichtversicherung nicht eintritt und 
für die er/sie den Schaden selbst zu tra-
gen hat. 
 
Dies gilt im Übrigen auch für Vormer-
kungen von Leistungsverzeichnissen. 
Dort werden häufig Regelungen über 
Lieferzeiten, Lieferumfang, Rechte, 
Pflichten und eben auch Vertrags-

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=478bd745f2c9e403dc2032b4ede9be4c&zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=289266&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+307
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strafenklauseln untergebracht. Das 
Leistungsverzeichnis ist eine Zusam-
menstellung der technischen Leistungs-
positionen und kann als solches von 
Planer*innen erstellt, geändert und ge-
prüft werden. Werden jedoch rechtliche 
Vertragsklauseln wie z.B. eine Ver-
tragsstrafenklausel in das Leistungsver-
zeichnis (z.B. als Vorbemerkung) auf-
genommen, so ist dies nicht deswegen 
rechtmäßig, weil es sich ansonsten um 
eine technische geprägte Aufstellung 
handelt. Eine Rechtsdienstleistung wird 
nicht dadurch wirksam und ist Pla-
ner*innen nicht deswegen erlaubt, weil 
sie in technische Unterlagen eingetra-
gen wird. Das Erstellen, Bereitstellen, 
Eintragen oder Prüfen einer Vertrags-
strafenklausel ist auch dann unwirksam 
und ein Verstoß gegen das Rechts-
dienstleistungsgesetz, wenn die Klau-
sel Inhalt des Leistungsverzeichnisses 
ist. Sofern der Auftraggeber für sein 
Leistungsverzeichnis neben den techni-
schen Inhalten rechtliche Regelungen 
benötigt, mag er dies selbst eintragen 
oder hierzu eine/einen Rechtsanwält*in 
beauftragen. 
 
VOB/B 
 
Die technische Verfahrensbegleitung 
von Architekt*innen und Ingenieur*in-
nen in Vergabeverfahren für Bauleis-
tungen ist tägliche Praxis. Auch hier be-
stehen klare Grenzen. So sind öffentli-
che Auftraggeber nach § 8a Absatz 2 
Nummer 1 VOB/A grundsätzlich ver-
pflichtet, die VOB unverändert zu ver-
einbaren und keine zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen zu vereinbaren, die 
der VOB widersprechen. Wird die VOB 
als Ganzes unverändert vereinbart, fin-
det insoweit auch keine AGB-Inhalts-

 
20 VK Südbayern, Beschluss vom 14.02.2022 – 
3194.Z3-3_01-21-44. 

kontrolle statt. Eine Abweichung von 
der VOB bedeutet für den/die öffentli-
che*n Auftraggeber*in einen Vergabe-
rechtsverstoß.20 Selbst bei einem/einer 
nicht-öffentlichen Auftraggeber*in führt 
eine Abweichung von der VOB dazu, 
dass diese damit nicht mehr der AGB-
Kontrolle entzogen ist und einzelne 
Klauseln, selbst wenn sie wörtlich über-
nommen werden, unwirksam sein kön-
nen.21  
 
Für Planer*innen, die dem/der Auftrag-
geber*in zu Änderungen, Kürzungen, 
Ergänzungen oder Anpassungen der 
VOB raten oder diese für den/die Auf-
traggeber*in vornehmen, bedeutet dies 
einen Verstoß gegen das Rechtsdienst-
leistungsgesetz. In der Folge kann sich 
durch die dann eröffnete AGB-Kontrolle 
die Unwirksamkeit von Klauseln erge-
ben, was zu einem Schaden führen 
kann. Als Beispiel hat der BGH 2023 
über einen Fall entschieden, in dem es 
zu Streitigkeiten über die geschuldete 
Qualität des verbauten Betons beim 
Ausbau einer Stadtbahnlinie und den 
dortigen Tiefbauarbeiten kam. Das 
Bauunternehmen kam einem Mängel-
beseitigungsaufforderung mit Kündi-
gungsandrohung nicht fristgerecht 
nach, woraufhin die Auftraggeberin 
kündigte. Das Bauunternehmen klagte 
auf den noch ausstehenden Werklohn 
wegen unwirksamer Kündigung. Dies 
bestätigte der BGH: Da die VOB nicht 
als Ganzes vereinbart wurde, stand der 
Auftraggeberin kein Kündigungsrecht 
wegen Mängeln vor Abnahme gemäß § 
4 Absatz 7 Satz 3 VOB/B i.V.m. § 8 Ab-
satz 3 Nr. 1 Satz 1 VOB/B zu. Da die 
VOB nicht vollumfänglich vereinbart 
wurde, war eine individuelle AGB-Prü-

21 BGH, Urteil vom 19.01.2023 – VII ZR 34/20. 
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fung möglich geworden, welcher die 
Regelung nicht (mehr) standhielt. 
Hätte der Planer zu dieser Art von Ver-
einbarung geraten, entsprechende Ver-
tragsmuster empfohlen oder bereitge-
stellt, bestehende Verträge verändert 
oder Klauseln aufgenommen, so wäre 
es für die Auftraggeberin mehr als na-
heliegend gewesen, diesen für die Zah-
lung des Werklohns des Bauunterneh-
mens persönlich haftend in Regress zu 
nehmen. Bei einem öffentlichen Auf-
traggeber kann sich daraus zusätzlich 
ein Vergaberechtsverstoß ergeben. Der 
Planer hat den Schaden persönlich zu 
tragen, da seine Berufshaftpflichtversi-
cherung wegen des Verstoßes gegen 
das RDG den Schaden nicht über-
nimmt. 
 
Fazit 
 
Die Tätigkeit von Architekt*innen und 
Ingenieur*innen weist in der Praxis eine 
Vielzahl von rechtlichen Bezügen auf. 
Es ist Aufgabe von Architekt*innen und 
Ingenieur*innen, Planung, Beratung 
und Überwachung im Interesse des/der 
Bauherr*in zu erbringen. Dazu erforder-
lich ist auch die Anwendung rechtlicher 
Vorschriften wie z.B. der Landesbau-
ordnung. Die Interessen des/der Bau-
herr*in gehen bei Projekten jedoch  
über diese Aufgaben hinaus und umfas-
sen auch Rechtsberatung, für die ver-
tiefte rechtliche Kenntnisse erforderlich 
sind. 
 
Als Treuhänder des/der Bauherr*in ge-
hört es nicht zu den Aufgaben von Ar-
chitekt*innen und Ingenieur*innen, alle 
für den/die Bauherr*in notwendigen 
Aufgaben zu erbringen. Vielmehr ent-
spricht es der treuhänderischen Pflicht, 

den/die Bauherr*in auf die Hinzuzie-
hung eines/einer Rechtsanwält*in zu 
verweisen, wenn dieser Aufgaben der 
Rechtsberatung benötigt. Nicht alle 
Leistungen, die der/die Bauherr*in be-
nötigt oder anfragt, müssen bzw. dürfen 
durch den/die Planer*in erbracht wer-
den. 
 
Erbringt der/die Planer*in Rechtsbera-
tung für seine*n/ihre*n Bauherr*in, be-
deutet das nicht nur Rechtsverstöße 
und Haftungsrisiken für ihn/sie selbst. 
Auch dem/der Auftraggeber*in ist nicht 
gedient, da eine fehlerhafte Beratung 
nicht durch die Berufshaftpflichtversi-
cherung des/der Architekt*in oder Inge-
nieur*in abgedeckt ist. 
 
Architekt*innen und Ingenieur*innen 
sollten daher im vorrangig eigenen Inte-
resse keine Rechtsdienstleistungen an-
bieten oder erbringen. Aus der Praxis 
sind wiederholt Fälle bekannt, in denen 
sich Architekt*innen und Ingenieur*in-
nen versuchen, externen Rechtsrat ein-
zuholen, um ihren Auftraggeber auf die-
ser Grundlage beraten zu können. Stel-
len Planer*innen jedoch fest, dass ihr 
Auftraggeber eine Rechtsberatung be-
nötigt, so liegt die Lösung nicht darin, 
diesen andernorts einzuholen und wei-
terzugeben. Vielmehr ist es allein sinn-
voll, den Auftraggeber darauf hinzuwei-
sen, dass es sich um Fragen der 
Rechtsberatung bzw. Rechtsdienstleis-
tung handelt, für welche er anwaltliche 
Beratung benötigt. Bestehen im Einzel-
fall Zweifel, ob es sich um eine (un-)zu-
lässige Rechtsberatung handelt, so bie-
tet sich für den/die Planer*in eine Nach-
frage bei der eigenen Berufshaftpflicht-
versicherung an. 
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